KAPITEL 2

BEIHILFEN FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG:
BEIHILFE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON BETAGTEN

A. Zielsetzungen

Wie die Eingliederungsbeihilfe für Personen unter 65 Jahre wird die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten aufgrund einer fehlenden oder eingeschränkten Selbstständigkeit gewährt. 
B. Bedingungen für die Gewährung dieser Beihilfe

1. Alter:

Man muss mindestens 65 Jahre alt sein.

2. Staatsangehörigkeit:

Die Person mit Behinderung muss:

· Belgier sein;

· Angehöriger eines EU-Mitgliedstaates sein;

· Angehöriger von Island, Norwegen, der Schweiz oder Liech​tenstein sein und im Sinne der EWG-Verordnung Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 die Eigenschaft eines Arbeitnehmers oder Selbstständigen besitzen, oder Hinterbliebener eines solchen Arbeitnehmers oder Selbstständigen sein, oder Ehepartner, Kind, Vater oder Mutter eines solchen Arbeitnehmers oder Selbstständigen und zu seinen Lasten sein;

· Flüchtling sein;

· Staatenloser sein;

· im Rahmen der Europäischen Zwi​schen​ab​kom​men Rechte geltend machen können;

· bis zum Alter von 21 Jahren erhöhte Kinder​zulagen aufgrund der Behinderung des Kindes bezogen haben, gemäß der Gesetzgebung über die Kinderzulagen für Arbeitnehmer oder Selbstständige;

· In Anwendung der Kooperationsabkommen der Eu​ro​pä​ischen Union mit Algerien, Marokko und Tunesien Angehöriger eines dieser Staaten sein und die Eigenschaft eines Arbeitnehmers oder Selbstständigen haben oder Hinterbliebener eines solchen Arbeit​nehmers oder Selbstständigen sein oder Ehepartner, Kind, Vater oder Mutter eines solchen Arbeitnehmers oder Selbstständigen und zu seinen Lasten sein.

3. Wohnsitz und Aufenthalt:

Man muss seinen Wohnsitz in Belgien haben und sich zum Zeitpunkt des Antrags und während des Zeitraums, für den die Beihilfe gewährt wird, tatsächlich in Belgien aufhalten.

Einem Aufenthalt in Belgien wird gleichgesetzt :

· ein Auslandsaufenthalt von weniger als 90 aufeinander folgenden oder nicht aufeinander folgenden Tagen pro Kalenderjahr;

· ein Aufenthalt als Patient in einem Krankenhaus oder einer anderen Pflegeeinrichtung im Ausland;

· ein Auslandsaufenthalt aus beruflichen Gründen;

· ein Auslandsaufenthalt bei einem Verwandten oder Verschwägerten, der dazu verpflichtet ist, oder dessen Ehepartner oder die Person, mit der der Verwandte oder Verschwägerte zusammenlebt, dazu verpflichtet ist, sich vorübergehend im Ausland aufzuhalten, um dort einen Auftrag oder eine Funktion im Dienste des belgischen Staates auszuüben;

· ein Auslandsaufenthalt von mehr als 90 aufeinander folgenden oder nicht aufeinander folgenden Tagen pro Kalenderjahr, wenn außergewöhnliche Umstände diesen Aufenthalt rechtfertigen und unter der Bedingung, dass dieser Aufenthalt vom Minister genehmigt worden ist.

Jede Person mit Behinderung, die das Königreich verlässt, ist verpflichtet, den Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung unter Angabe der voraussichtlichen Dauer ihrer Abwesenheit und des Grundes ihrer Reise zu benachrichtigen.

4. Einkommensgrenzen:

Die Beihilfe wird um den Betrag der Einkünfte der Person mit Behinderung  und der Person, mit der sie einen Haushalt bildet, gekürzt, der über bestimmte Höchstbeträge liegt.

Diese jährlichen Höchstbeträge betrugen am 01.10.2004:

· 12.270,48 EUR pro Jahr für die Kategorie C;

· 9.819,64 EUR pro Jahr für die Kategorien A und B.

Diese Höchstbeträge sind an den Index gebunden.

Unter Haushalt versteht man jedes Zusammenleben von zwei Personen, die nicht im 1., 2. oder 3. Grad miteinander verwandt oder verschwägert sind.

Folglich werden die Einkünfte der Haushaltsmitglieder, die mit der Person mit Behinderung im 1., 2. oder 3. Grad verwandt oder verschwägert sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Definierung der Familienkategorien bezieht man sich auf den Begriff „Haushalt“, d.h. jedes Zusammenleben von zwei Personen, die nicht im 1., 2. oder 3. Grad miteinander verwandt oder verschwägert sind. Das bedeutet, dass überall dort ein Haushalt vermutet wird, wo sich der Hauptwohnsitz an derselben Adresse befindet. Die Person mit Behinderung oder der Dienst können jedoch durch alle möglichen Mittel den Beweis des Gegenteils erbringen. 
Gehört zur Kategorie C: die Person mit Behinderung, 

· die einen Haushalt bildet;

· oder die ein oder mehrere Kinder zu Lasten hat.

Der Begriff „Kind zu Lasten“ bezeichnet:: 

· eine Person unter 25 Jahren für die die Person mit Behinderung Kinderzulagen oder eine Alimentezahlung bezieht;

· oder die Person unter 25 Jahren, für die die Person mit Behinderung Alimente bezahlt. 
Achtung:

Pro Haushalt kann nur eine einzige Person zur Kategorie C gehören. Wenn in einem Haushalt zwei Personen mit Behinderung zur Kategorie C gehören, erhält jede von ihnen einen Höchstbetrag, der der Hälfte des Einkommenshöchstbetrages der Kategorie C entspricht.

Gehört zur Kategorie B: die Person mit Behinderung, 

· die alleine wohnt;

· oder die nicht zur Kategorie C gehört und die seit mindestens drei Monaten Tag und Nacht in einer Einrichtung wohnt.

Gehört zur Kategorie A, die Person mit Behinderung, die weder zur Kategorie B noch zur Kategorie C gehört.

5. Einkommen:

Alle Einkünfte, gleich welcher Art und gleich welchen Ur​sprungs, über die die Person mit Behinderung oder die Per​son, mit der sie einen Haushalt bildet, verfügt, werden be​rück​sich​tigt.

Die Einkünfte der Haushaltsmitglieder der Person mit Behinderung, die mit ihr ersten, zweiten oder dritten Grades verwandt oder verschwägert sind, werden nicht berücksichtigt.

Achtung:

Jede Einkommensänderung muss innerhalb von drei Monaten mitgeteilt werden. Diese Mitteilung erfolgt durch einen einfachen Brief.
Für die Bestimmung des Einkommens werden folgende Einkünfte nicht berücksichtigt:

· Kinderzulagen (mit Ausnahme der verlängerten Kinderzulagen);

· Leistungen der Sozialfürsorge oder einer Privat​ver​siche​rung;

· Alimentezahlungen unter Verwandten in aufsteigender oder absteigender Linie;

· Verdienst- und Gefangenschaftsrenten sowie Renten aufgrund eines nationalen Ordens für Kriegsehren;

· Beihilfen für Personen mit Behinderung, die dem Ehepartner der Person mit Behinderung oder der einen Haushalt mit ihr bildenden Person gewährt werden;

· Urlaubsgelder und zusätzliche Urlaubsgelder;

· Entschädigungen, die dem Ehepartner der Person mit Behinderung oder der Person, mit der die Person mit Behinderung einen Haushalt bildet, im Rahmen der Lokalen Beschäftigungsagenturen gewährt werden;

· der Teil der Pension, der dem Betrag der Alimentezahlungen entspricht, die die von Tisch und Bett getrennte, tatsächlich getrennte oder geschiedene Person mit Behinderung dem Ehepartner oder ehemaligen Ehepartner zahlt, wenn die Person mit Behinderung eine Pension bezieht und wenn die Verpflichtung der Alimentezahlung durch gerichtlichen Beschluss festgelegt wurde;

· die Abfindungen, die die deutschen Behörden als Entschädigung für die Inhaftierung während des Zweiten Weltkriegs zahlen. 
Als Einkommen gelten:

· Berufseinkünfte (als Arbeitnehmer oder Selbstständiger) der Person mit Behinderung oder der Person, mit der die Person mit Behinderung einen Haushalt bildet.  Grundsätzlich werden die steuerbaren Berufseinkünfte des zweiten Kalenderjahres vor dem Jahr berücksichtigt, in dem die Entscheidung bezüglich des Anrechts auf Beihilfen in Kraft tritt;
· 90% der Pensionen, die der Person mit Behinderung oder der Person, mit der sie einen Haushalt bildet, gewährt werden;

· Einkünfte aus Immobilien

· ein Betrag von 1.500,00 EUR des Gesamt​katastereinkommens von gebauten Immo​bilien, deren volles Eigentums- oder Nutz​nießungsrecht die Person mit Behinderung oder die Person, mit der sie einen Haushalt bildet, besitzt, ist freigestellt.  Dieser Freibetrag wird um 250,00 EUR pro Kind zu Lasten erhöht.  Berücksichtigt wird ein Einkommen in Höhe des steuerbaren Teils des Gesamt​katastereinkommens, multipliziert mit 3;

· wenn die Person mit Behinderung oder die Person, mit der sie einen Haushalt bildet, lediglich das volle Eigentums- oder Nutz​nießungs​recht von nicht gebauten Immobilien besitzt, ist ein Betrag von 60,00 EUR des Gesamtkatastereinkommens freigestellt.  Be​rück​sichtigt wird ein Einkommen in Höhe des steuer​ba​ren Teils des Gesamt​kataster​einkommens, multipliziert mit 9;
· wenn die Immobilie mit einer Hypothek belastet ist, kann von dem als Einkommen berücksichtigten Betrag der jährliche Hypothekenzinsbetrag ab​ge​zogen werden, sofern die Schuld für den eigenen Bedarf der Person mit Behinderung oder der Person, mit der sie einen Haushalt bildet, eingegangen wurde und die Bestimmung des ge​lie​henen Kapitals nachgewiesen ist.  Darüber hinaus ist nachzuweisen, dass Hypothekenzinsen einforderbar waren und für das Jahr vor dem Jahr, in dem das Anrecht auf Beihilfe gilt, tatsächlich gezahlt worden sind.
· Mobilienkapital: Berücksichtigt werden 6% des Kapitals, ob Anlagekapital oder nicht;
· kostenlose oder entgeltliche Abtretung von be​weg​li​chen oder unbeweglichen Gütern: Wenn die Abtretung innerhalb von zehn Jahren vor dem Datum erfolgt, an dem der Antrag auf Beihilfe zur Ausführung kommt, wird ein Pauschaleinkommen berücksichtigt, das auf Basis des Verkaufswertes der Güter zum Zeitpunkt der Abtretung berechnet wird.  Dieses Pauschaleinkommen entspricht 6% des Verkaufswertes.
· Im Fall einer entgeltlichen Abtretung beweglicher oder un​be​weg​li​cher Güter werden die vor Abtretung bestehenden und mit dem Ertrag der Abtretung beglichenen persönlichen Schul​den der Person mit Behinderung oder der Person, mit der sie einen Haushalt bildet, von dem Verkaufswert, der zum Zeitpunkt der Abtretung abgetretenen Güter abgezogen.

Im Fall einer entgeltlichen Abtretung beweglicher oder unbeweglicher Güter wird - uneingeschränkt der im vorangegangenen Absatz aufgeführten Bestimmungen - ein jährlicher Nachlass von 1.500,00 EUR vom Verkaufswert der Güter abgezogen. Der steuerlich absetzbare Nachlass wird anteilmäßig zur Anzahl Monate zwischen dem Ersten des Monats nach Abtretungsdatum und dem Datum, an dem der Antrag auf Beihilfe zur Ausführung kommt, berechnet. Wenn die Person mit Behinderung oder die Person, mit der sie einen Haushalt bildet mehrere Abtretungen vorgenommen hat, kann der Nachlass nur einmal für den betreffenden Zeitraum angewandt werden.
Achtung !

 Die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten ist eine zusätzliche Unterstützung. Eine betagte Person mit Behinderung muss ihren Anspruch auf das garantierte Einkommen für Betagte und auf die Ruhestands- und Hin​ter​blie​be​nen​pen​sion geltend machen.

Zur Erinnerung: 
Die Person mit Behinderung, die vor Erreichen des Alters von 65 Jahren einen Antrag auf Gewährung der Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens und/oder der Eingliederungsbeihilfe eingereicht hat (siehe Kapitel 1 weiter vorne), bezieht diese Beihilfen nach ihrem 65. Geburtstag weiter, außer wenn die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten vorteilhafter für sie ist.

6. Behinderung:

Um die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten beziehen zu können, muss eine fehlende oder beeinträchtigte Selbststän​dig​keit erwiesen sein.

Bei der Ermittlung des Selbstständigkeitsgrades werden fol​gende Kriterien berücksichtigt:

· die Fähigkeit, sich fortzubewegen;

· die Fähigkeit, Nahrung zu sich zu nehmen oder zu​zu​be​rei​ten;

· die Fähigkeit, für seine persönliche Körperpflege zu sorgen und sich zu kleiden;

· die Fähigkeit, seine Wohnung sauber zu halten und Haushaltsarbeit zu verrichten;

· die Fähigkeit, ohne Beaufsichtigung zu leben, sich Gefahren bewusst zu sein und sie zu umgehen;

· die Fähigkeit, mit anderen in Verbindung zu treten und soziale Kontakte zu unterhalten.

Bei jedem Kriterium überprüft der Arzt das Ausmaß der Schwierigkeiten, die die betreffende Person empfindet, wobei es vier mögliche Antworten gibt, und zwar:
· keine Schwierigkeiten, keine besonderen Anstrengungen, keine besonderen Hilfsmittel: 0 Punkte;
· geringfügige Schwierigkeiten oder geringe zusätzliche Anstrengungen oder minimale Zuhilfenahme besonderer Hilfsmittel: 1 Punkt;
· erhebliche Schwierigkeiten oder große zusätzliche Anstrengungen oder starke Zuhilfenahme von besonderen Hilfsmitteln: 2 Punkte.
· ohne Hilfe einer Drittperson nicht möglich oder ohne Unterbringung in einer entsprechenden Einrichtung nicht möglich oder ohne vollständig angepasste Umgebung nicht möglich: 3 Punkte.
Die pro Kriterium erhaltenen Punkte werden zu​sam​men​ge​zählt. Je nach der Gesamtpunktezahl wird die Person mit Behinderung einer der folgenden Kategorien zugeteilt:

· 7 bis 8 Punkte: Kategorie 1
· 9 bis 11 Punkte: Kategorie 2
· 12 bis 14 Punkte: Kategorie 3
· 15 bis 16 Punkte: Kategorie 4
· 17 bis 18 Punkte: Kategorie 5
Bei weniger als 7 Punkten besteht kein Anrecht auf eine Beihilfe zur Unterstützung von Betagten.

C. Höhe der Beihilfe

Die Höhe der Beihilfe hängt vom ermittelten Selbst​ständig​keits​grad ab. Je nach Selbstständigkeitsgrad wird zwischen vier Kategorien unterschieden (Beträge am 01.10.2004):
	
	jährlich (EUR)
	monatlich (EUR)

	Kategorie 1
	821,43
	68,45

	Kategorie 2
	3.135,58
	261,30

	Kategorie 3
	3.812,36
	317,70

	Kategorie 4
	4.488,94
	374,08

	Kategorie 5
	5.514,03
	459,50


 Diese Beträge sind an den Index gebunden.

Achtung:

Seit dem 1. Januar 2003 wird die Beihilfe zur Unterstützung von Betagten nicht mehr gekürzt, wenn die Person mit Behinderung in einer Einrichtung verbleibt. Die Person erhält also eine komplette Beihilfe.

Bei Inhaftierung im Gefängnis oder Internierung in einer Heilanstalt wird keine Beihilfe ausgezahlt.

D. Wie ist die Beihilfe zu beantragen ?

Wichtig:

 Für die Ausführung der Verwaltungs​formalitäten kann die Person mit Behinderung sich von einer Person vertreten lassen, die sie hierzu bevollmächtigt. Diese Person muss volljährig und im Besitz einer Vollmacht sein.

Der Antrag auf Beihilfe ist bei der Gemeinde einzureichen, in der die Person mit Behinderung im Bevölkerungs- oder Aus​länder​register eingetragen ist.

Der Antrag darf frühestens am Tag des 65. Geburtstages eingereicht werden.

Das Antragsformular wird von der Gemeindeverwaltung aus​gefüllt und vom Antragsteller unterschrieben.  Kann die Person mit Behinderung das Antragsformular nicht unterschreiben, setzt sie ein Kreuz darunter.  Der Bürgermeister zeichnet das Doku​ment gegen.
Die Gemeindeverwaltung muss dem Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung das Antragsformular innerhalb von fünf Werktagen zurückschicken.  Wenn der Antrag registriert worden ist, schickt der Dienst die nötigen Formulare an die Person mit Behinderung, d.h. die medizinischen Formulare oder die Auskunftsformulare in Bezug auf das Einkommen der Haushaltsmitglieder.

Die Person mit Behinderung kann auch einen Antrag auf Überprüfung bei der Gemeindeverwaltung einreichen, wenn sie der Meinung ist, dass eine Änderung in ihrer Lage ihr Anspruch auf eine Gewährung oder Erhöhung der Beihilfe geben könnte. 

Die Person mit Behinderung ist dazu verpflichtet, innerhalb von drei Monaten Änderungen mitzuteilen, die zu einer Kürzung oder Streichung der Beihilfe führen könnten. Diese Mitteilung erfolgt durch einfachen Brief.
Wenn die Mitteilung innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten erfolgt, so tritt der Beschluss, der zu einer Kürzung der Beihilfe führt, nicht rückwirkend in Kraft und die Person mit Behinderung muss dann keinen unrechtmäßig erhaltenen Betrag zurückzahlen.

Änderungen der im Nationalregister enthaltenen Informationen müssen dem Dienst allerdings nicht mitgeteilt werden, insofern sie der Ge​mein​de​ver​wal​tung übermittelt worden sind.

Wenn die Person mit Behinderung die Änderungen nicht oder erst nach einem Zeitraum von drei Monaten mitteilt, unternimmt der Dienst von Amts wegen eine Überprüfung und die unrechtmäßig erhaltenen Auszahlungen werden beigetrieben.

Unrechtmäßig bezahlte Beihilfen werden vom Staat bei​ge​trieben. Bei Versterben der Person mit Behinderung wird auf die Beitreibung verzichtet, insofern der Beschluss der Beitreibung der betreffenden Person nicht vor ihrem Ableben mitgeteilt wurde und insofern die Beträge nicht durch bewusste Täuschung erhalten wurden.
 Wenn zum Zeitpunkt des Ablebens der Person mit Behinderung ihr noch Beihilfen auszuzahlen sind, erfolgt die Beitreibung auf diesen Beträgen.  

Darauf wird jedoch nicht von Amts wegen verzichtet im Falle von Täuschungsabsicht oder Betrug oder wenn zum Zeitpunkt des Ablebens der betreffenden Person noch fällige und nicht ausgezahlte Beihilfen ausstanden. 
E. Antragsprüfung

Die Gemeindeverwaltung vervollständigt den Antrag  (Formular 1) und schickt ihn innerhalb von 5 Werktagen an den Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung des FÖD Soziale Sicherheit. 

Der Dienst lässt der Person mit Behinderung die für die Bearbeitung der Akte benötigten Unterlagen zukommen (Auskunftsformulare in Bezug auf die Einkünfte und/oder medizinische Formulare).

In diesem Stadium wird eine administrative Untersuchung der Akte durchgeführt, und gegebenenfalls wird eine ärztliche Untersuchung durchgeführt.

Die ärztliche Untersuchung wird von einem Arzt des Medizinischen Dienstes des FÖD Soziale Sicherheit oder von einem anerkannten Arzt durchgeführt. Eine Person mit Behinderung, die sich nicht fortbewegen kann, kann an ihrem Wohnsitz untersucht werden.
Der Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung entscheidet dann über die Gewährung und Höhe der Beihilfe.

Der Beschluss wird der Person mit Behinderung durch einfachen Brief mitgeteilt.

F. Einspruch

Wenn die Person mit Behinderung der Ansicht ist, dass der Beschluss der Verwaltung nicht korrekt ist, kann sie einen Einspruch dagegen beim Arbeitsgericht einlegen. Sie verfügt dazu über eine dreimonatige Frist ab dem Datum der Mitteilung des Beschlusses.
G. Auszahlung

Die Beihilfe wird monatlich und in Zwölfteln an die Person mit Behinderung oder ihren gesetzlichen Vertreter ausbezahlt.  Die Auszahlung der Beihilfen erfolgt durch Überweisung auf ein Konto, das bei einer Bank (oder bei der Post) auf den Namen der Person mit Behinderung eröffnet wurde oder auf ein Konto, von dem die Person mit Behinderung Mitinhaber ist.  
Auf ausdrücklichen und begründeten Wunsch des Bezugsberechtigten kann die Auszahlung mittels Postanweisungen erfolgen, deren Betrag am Wohnsitz und direkt an den Bezugsberechtigten auszuzahlen ist.  Dieses System ist aber nur eine Ausnahmeregelung.
Der Zeitraum zwischen dem Datum des Inkrafttretens der Beihilfe und dem ersten Tag des Monats, in dem die Auszahlung erfolgt, darf acht Monate nicht überschreiten.  Bei Nichteinhaltung dieser Frist sind Verzugszinsen zu zahlen.
Stirbt der Beihilfeempfänger, gehen die fälligen und nicht ausgezahlten Beträge automatisch an die Person, mit der er einen Haushalt bildete.

Wenn es keinen Ehepartner oder keine gleichgestellte Person gibt, werden die fälligen und nicht ausgezahlten Beträge, einschließlich der Betrag des Sterbemonats, insofern der Bezugsberechtigte nicht am Auszahlungstag beim Nationalen Kompensationssystem oder – im Falle einer Auszahlung durch Postanweisung - nicht am Tag der Ausstellung derselben, bereits verstorben war, in folgender Reihenfolge ausgezahlt:

1°. an die Kinder, mit denen der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt seines Ablebens zusammenlebte;

2°. an den Vater, die Mutter mit denen der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt seines Ablebens  zusammenlebte;

3°. an jede Person, mit der der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt seines Ablebens zusammenlebte;

4°. an die Person, die sich an den Krankenhauskosten beteiligt hat;

5°. an die Person, die die Bestattungskosten bezahlt hat.

Die Beihilfen sind steuerfrei und müssen daher nicht in der Steuererklärung angegeben werden. 
H. Beispiel

Eine alleinstehende Person mit Behinderung beantragt am 10.11.2004 eine Beihilfe zur Unterstützung von Betagten.  Eine ärztliche Untersuchung ergibt, dass die Person mit Behinderung eine Beihilfe der Kategorie 2 beziehen kann. Zum Zeitpunkt des Antrags bezog die betreffende Person eine Altersrente in Höhe von 446,78 EUR/Monat sowie das garantierte Einkommen für Betagte in Höhe von 150,00 EUR/Monat.  Die Person besitzt nicht gebaute Immobilien mit einem globalen Katasterwert von 25,00 EUR.  Am 24. 11.1998 hat sie ein Haus für 90.000,00 EUR verkauft.
Berechnung der Beihilfe

	Höchstbetrag der Beihilfe
	3.135,58 €


Einkommen: 
· nicht gebaute Immobilien

Katastereinkommen – Freibetrag:

25 EUR -  60 EUR = 0 EUR

· Ertrag aus dem Verkauf: 90.000,00 EUR
Anzahl Monate zwischen dem 1.12.1998 (erster Tag des Monats nach der Abtretung) und dem 1.12.2004 (Datum, an dem der Antrag auf Beihilfe zur Ausführung kommt) = 72 Monate

Höhe des Nachlasses:

	72 Monate X 125 EUR  = 
	9.000,00 EUR


Ergebnis der Abtretung:

	90.000,00 EUR -  9.000,00 EUR =
	81.000,00 EUR


Als Einkommen zu berücksichtigender Betrag: 

	6% von 81.000,00 EUR =
	- 4.860,00 EUR


	Garantiertes Eink./Monat x 12=
	- 1.800,00 EUR


Altersrente

	446,78 EUR x 12 x 90 % =
	- 4.825,22 EUR

	
	- 11.485,22 EUR


	Freibetrag
	9.819,64 EUR


	Höchstbetrag BUB

Kategorie 2:
	3.135,58 EUR


	Abzuziehender Betrag
	

	11.485,22 EUR - 9.819,64 EUR=
	1.665,58 EUR

	3.135,58 EUR – 1.665,58 EUR=
	1.470,00 EUR


	Am 01.12.2004 gewährter Betrag
	 

	
	

	Jährlicher Betrag:
	1.470,00 EUR

	Monatlicher Betrag:
	122,50 EUR


BEIHILFEN FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG: 

BEIHILFE ZUR UNTERSTÜTZUNG VON BETAGTEN
WO INFORMIERE ICH MICH ?
· GEMEINDEVERWALTUNGEN 
· FÖD SOZIALE SICHERHEIT
Dienst der Beihilfen für Personen mit Behinderung           Rue de la Vierge noire, 3c  
1000 BRÜSSEL 
Internet:
http://www.socialsecurity.fgov.be


http://www.handicap.fgov.be
· DIENSTSTELLE FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG
Aachener Straße 69-71
4780 ST. VITH

Tel.: 080/22.91.11

Fax: 080/22.90.98

E-Mail: info@dpb.be
Internet: http://www.dpb.be
· HANDITEL  
Rund um die Uhr und 7 Tage in der Woche 
Deutsch 

Tel:
02/548.08.20  
Französisch 

Tel:
02/548.08.00  
Niederländisch 
Tel:
02/548.08.10 

· VEREINIGUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 
(Siehe "Nützliche Anschriften" am Ende des Handbuches)
· SOZIALDIENSTE DER KRANKENKASSEN

